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Die Universität fur Bodenkultur Wien nimmt zum gegenständlichen Gesetzentwurf - insoweit er sich auf 
das VOG 1993 bezieht - wie folgt Stellung: 

• Im vorgesehenen letzten Satz des § 28 Abs. 6 VOG 1993 könnten die Begriffe "positiver oder 
negativer" entfallen. 

• Vm Zweifelsfälle auszuschalten, sollte im Zusammenhang mit der Regelung der besonderen 
Habilitationskommission (§ 28 Abs. 9 VOG 1993) nicht nur die sinngemäße Anwendung des Abs. 2 
fur die Zusammensetzung der Kommission, sondern auch die sinngemäße Anwendung des Abs. 6 fur 
das Verfahren angeordnet werden. 

• Das Problem der Beurteilung wissenschaftlicher QualifIkationen durch eine Mehrheit Habilitierter 
stellt sich nicht nur bei Habilitations-, sondern auch bei Berufungsverfahren. Es wird daher angeregt, 
eine vergleichbare Regelung auch in § 23 Abs. 4 VOG 1993 aufzunehmen. 

Eine Kopie dieser Stellungnahme ergeht unter einem in 25-facher Ausfertigung an das Präsidium des 
Nationalrates. 

In Kopie an 
das Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
Dr, Karl Renner Ring 3 
1017 Wien 

Der Rektor: 

O.Vniv.Prof. Dr. Dr.h.c. Leopol MÄRZ 

in 25-facher Ausfertigung übermittelt. 

Telefon: Int1 47 654.0W 1001 
Int1 ! 34 24 24 

Telefax: Intl /47 654/0W 1005 
E-Mail: Rektorat@mail.boku.ac.at. 
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